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H. 
V erordnang des J udeshauptmannes vom 
1S. Oktober 1962, mit der die Verordnung 
des Landeshauptmanna vom 23. M'"arz 1957, 
LGBL für Wien Nr. 6, betreffend die Fest
setzung des Entgeltes, des Sperrgeldes und der 
Ztwhlagsvergütuog der Hmsbesorgcr, abge-

ändert wird. 
Auf Grund der §§ 7 und $ der Hausbesorger

ordnung 1957, BGBL Nr. 154, wird verordnet: 

Ardkol. 1 

Die §S 1 bis S der Verordnung des Landes
hauptlJ.\•nnes -v\'lln 23. März 1957, LGBI. für 
Vien'Nr. 6, ha\!f1uu lauten: 

§ 1 

Entgelt 

Das monat!idte Entgelt wird fatgesettt wie 1 
folgt! . 

l. für die nach den S§ 2 und 3 · 
Abs. 1 der Hausbesorgerordnung 
1957 zu erbringenden Dienstlei
stungen mit Ausnahme der Reini· 
gung der Gehsteige und deren 
Bestreuung bei Glatteis: 

1. Bei Wohnungen: 
a) für Zimmer, und zwar: 

für das eme Zimmer mit 3 70 S, 
für das zweite Zimmer mit 5'20 S, 
für das dritte Zimmer mit 6'70 S, 
für. das. vierte Zimmer mit 970 S, 
für das fünfte und jedes weitere Zimmer 
um je 3'60 S mehr ab für das vorhergehende 
(so daß für das fünfte Zimmer 13'30 S, für 
das sedut.e 16'90 S usw. zu zahlen sind); 

ab Zimmer gelten Wohnräume mit einer 
Bodenflacbe von mehr als 15 Quadrat· 
metcrn; 

b) für Kabinette, und zwar: 
für das erste Kabinett tnit 1'90 S, 
filr das zweite und dritte Kabinett mit 
je 35, 
für das vierte und jedes weitere Kabinett 
mit je 6'60 S; 

als Kabinette gelten Wohnraume mit 
einer Bodenllädie von mehr als 8 bis ein
sdtließlich 15 Quadratmetern;' 
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o) für Ntbcndiume, und „„.,., 
Hausgehilfenzimmer, Garderoben, Vorzim· 
nier. Badezimmer, llrausenischen, Absull
riiume, geschlossene Balkone; 
ferner Kilmen, soweit sie nicht unter lit. d 
fallen; 

Loggien, offene Balkone und Tetn.ss.en bei 
einer Bodenflache von mehr ab 2 Quadrat· 
mete:rn; 

für die enten drei Nebenräume mit je 
1'30 s: 
für den vierten und fünften Nebenuum 
mit je 2' 30 S, 
für jeden weiteren Nebenraum mit je 3 S; 

als Nebenräume gelten jedenfalls Räume 
mit einer Bodenßäc:be von 2 bis S Quadrat· 
metern~ weiters gelten als Nebenräume auch 
lläume mit einer größeren Bodenflädae, 
wenn sie zu den in vorstehender Auf
zählung genannten Zwed<cn benützt 
werden; 
für Küchen mit einer llodenllädae von mehr' 
als 8 bis eiruchließlida 15 Quadratmetern 
1'605, 
für sonstige Nebenraume mit einer Boden
fläche von mehr ·als 8 bis eimdiließlida 
15 Quadratmetern pro· Raum 1'90 S, 
für Nebenräume mit einer Bodenillidie von 
mehr als 15 Quadratmetern pro Raum 
31105, 

die Nebenräume mit einer Boaenßicbe 
von mehr als S Quadratmetern sind bei der 
Berechnung des Entgeltes ohne llü&sidtt 
auf die vorher angeführte Staffelung (für 
die ersten drei Nebenräume, für den vier· 
ten und filnften Nebenraum, für jeden 
weiteren Nebenraum) der Nebenräume mit 
ihren festen, bezüglldo ihrer Anzahl Ir.einer 
weiteren Erhöhung mehr nnterworfenen 
Säm•n immer ·an letzter Stelle der Neben
räwne amuiühnm; 

d) filr Küdien (audl Wohnküchen) und Einul
rilume, beide einschließlidi Kochnisdie, bei 
einer BodenJlidie voa mehr als !S Quadrat· 
metern in Häusern, fl.lr welche die behörd
liche :Baubewilligung nadi dem 27: Jänner 
1917 erteilt wurde, mit 3'80 S, 




